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. Ab~chrift 

Aktenzeichen: 7 KLs 151 Js 411112013 WA . Regensburg, 15.7.2013 

In dem Wiederaufnahmeverfahren 

Gast) Fc:rd~aDd Moll a t b geb, am 7.11.1956 in Nürnberg, 
deutscher Staatsangehöriger, geschieden, 
~u1. wh. Volbehrstraße 4. 90491 NOmberg, 
derzeit Bezirkskrankenhaus Bayreuth 

Verteidiger: 
.Rechtsanwalt Dr. jur. h. c. Gerhard Strate, Holstenwall 7, 20355 Hamburg, 
Rechtsanwältin Erika Lorenz-Löblein, Schneeglöckchenstra& 84 A, 80995 München 

wegen RichterablehnuDg 

erlässt die 7. Strafkammer ~e$ Landgerichts Regensburg folgenden 

Beschluss 

Der Antrag vom 4. l\lli 2013, Richter sm Landgerich_ wegen der 'Besorgnis der 
Befangenheit abrulehnen, wird als unbegründet zurUckgewiesen. 
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Grinde 

I. 

Mit Urteil des Landgerichts NÜInberg-Fürth vom 8. August 2006, rechtskräftig seit 13. Febru
·ar 2007, ~de der damals angeklagte Oustl Mollath freigesprochen \Uld seine Unterbringung 
in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. ' 

Mit Scbteiben vom 23. Nove~ber 2011 übersandte Edward BralUl ein Schreiben an die 
Staatsanwaltschaft NOmberg-Fürth, in dem er diese unter Hinweis auf Äußerungen der Ehe
frau des Verurteilten ihm gegenüber um Veranlassung eines Wiederaufnahmeverlabrens bit
tet. Mit Verfllgung vom 21. Dezember 2011 hat die Staatsanwaltschaft Nfunberg-I':ürth das 
Schreiben vom 23. November 2011 an ~e Staatsanwaltschaft·Regensburg -weitergeleitet lUld 
um Vorlage des Schreibens mit Akten an das rur den Wiederaufuaillneantrag zust1indige 
Landgericht Regensburg gebeten. In der Verfiigung fI1hrt die StaatsElIlwWtschaft N1lmberg-

. Fürth weiter aus: dass der Antrag auf Wiederaumahme des Verfahrens als unzulässig zu ver
werfen sei, da er nicht ~ der gesetzlioh vorgeschriebenen Fonn gestellt sei, der Antragsteller 
nicht antragsbercchtigt sei und der Antrag keinen Wiederaufuahmegrund des· § 359 StPO vor
trage. 

. Mit Verf11gung vom 28. Dezember 2011 hat die Staatsanwaltschaft Regensburg die Strafakte 
7 KLs S02 Js 4743/2003 unter Bezugnahme aUr die Verft1gung de~ Staatsanwaltschaft Nüm
berg-FOrth dem Landgericht Regensburg vorgelegt. Mit Verfllgung der 7. Strafkammer des 
LandgeriChts Regensburg vo~ 5. Januar 2012 wurde Edwar4 BraUll eine Abschrift der Verf'ti
gung der St8atsanwaltschaft Ntlmberg-Fürth vom 21. Dezember 2011 zugesandt. . 

. . 
Mit Beschluss vom 2S. Januar 2012 verwarf die 7. Strafkammer des Landgerichts ~gensburg 
in der damaligen Besetzung den Antrag des. Edwan! BraWl. als unzulässig mit der Begrün- . 
dung, dass der Antragsteller nicht antragsberechtigt sei lUld der Antrag nicht der gesetzlich 
vorgeschriebenen Form ·entspreche. 

Mit Schriftsatz vom 19. Februar 2013 beantragte die Verteidi~g die Wiederaufnahme des 
Verfahrens. 

Mit Schriftsatz der Verteidigung vom 4. Juli 2013 wurde Richter mn Landgericht_ 
wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt. Es wurde im Wesentlichen aUsgcfiihrt, dass der 

abgelelmte Richter an der Entscheidung der 7. Strafkammer des Landgerichts Regensburg 
vom 25.1anuar 2012 mitgewirkt habe und damit an einer "groben VerOOschung" des tatsäch
lichen Sachverhalts, da Edward·Bra1lll mit seinem Schreiben vom 23. November 2011 Ermitt
lungen bei der Staatsanwaltschaft angeregt habe und keinen selbständigen Antrag auf Wieder
aufnahme zugunsten des Verorteilten gestellt habe. Dieser Umstand mache den abgelelmten 

2 



15/07 2013 14:50 FAX +49 941 2003582 LS Regensburg Strafabt. ltJ 005/006 

Richter "untauglich, über die jetzt anhangigen Wiederaufnahmegesuche; in welchem es zum 
. reil um eben· denselben Sachverhalt geht. den Edw~d.Braun seinerzeit gewOrdigt und aufge
klärt wissen wollte, mitzuentscheiden". Auf das weitere Vorbringen im Schriftsatz vom 4. Juli 
~013 wird Bezug genommen, 

, 
Der abgelehnte Richter gab am 5. Juli 2013 eine dienstliche Stell\lIlg(lalune ab. Mit Verfü
gung vom seiheniTag gab die Vorsitzen~ der 7. Strafkammer des Landgerichts Regensburg 
der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung Gelegenheit zur Stellungnahme bis 12. Juli 2013. 

Mit Scluiftsatz vom 5. Juli 201,3 äußerte sich die Verteidigung zu der dieDBtlichen Stellung
nahme. Im Wesentlichen wurde darin aUfigefiihrt, dass die behauptete Verflllschung nioht ein
geräwnt werde. Zum näheren Vorbringen wird auf den Scluiftsatz· vom 5. Juli 201~ Bezug 
genommen, 

Am 11, Juli 2013 übermitt~lte die St8atS!U1waltschaft Regensburg, dass sie keine Stellung-
nahme abgeben we~e. . 

H. 

Nach § 24 Aba. 2 StPO fmdet die Able~ung wegen Besorgnis der Befangenheit statt, wenn 
ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit eines Richters zu 
rechtfertigen. Misstrauen. in die Unparteilichkeit ist gerechtfertigt, wenn der Ablelmende bei. 
verständiger Würdigung des ihm. 'bekannten Sachverhalts Grund zu der Annahme hat, dass der '-
abgelehnte Richter ihm gegenüber eine innere Haltung einnimmt, die seine Unparteilichkeit 
und Unvoreingenommenheit störend. beeint1:ussen· kann. Dabei kommt es zwar auf den Stand
puru..1: des Ablehnenden an, nicht aber auf seinen (möglicherweise einseitigen) subjektiven 
Ein~ck und auf seine unzutreffenden ·Vorstellungen vom Sachverhalt. Maßgebend ist der 

. Standpunkt eines·vemÜIdligen Antragsberechtigten (Meyer-Goßnert Strafprozesso~ung, 56. 
Auflage, 20~3, § 24, Rz. 8 tn. w. N.). Vorliegend ist kein Grund gegeben, der geeignet wäre, 
Misstrauen in die Unparteilichkeit des abgelehnten Richters zu rechtfertigen. 

Die Mitwirkung an Vorentscheidungen ist in der Regel kein Ablehnungsgrund, da ein ver
ständiger Beteiligter davon ausgehen kann und muss, dass der Richter sich dadurch nicht für 
künftige Entscheidungen festgelegt hat; dies gilt insbesOndere fiir die Mitwirkung an einem 
früheren Strafverfahren, in dem dieselben Vorgänge wie in dem jetzigen Verfahren eine Rolle 
spielten, sofern nicht schon das Verhalten des Richters in dem früheren Verfahren oder die 
Gründe· des früheren Urteils die Besorgnis der Befangenheit begrUnden (11eyer-Goßner, 
aa.O., § 24t Rz. 12 f.), Vorliegend hat sich die ~er bei ihrer Entscheidung vOm 25. Janu-

, ar 2012, an der der jetzt abgelehnte' Richter mitgewirkt .hat; erkennbar der MeinWlg der 
Staatsanwaltschaft Nümberg-Fürth angeschlossen, die hins~cht1ich des Schreibens des Edward 
Braun beantragt hat, den Antrag als unzulässig zu verwerfe<ß. Dem als Antragsteller ~ehandel
ten Edward· Braun wurde zudem, anders als die Verteidigung vortrilgt, vor der Entscheidung 
der 7. Kammer des Landgerichts Regensburg rechtliches Gehör gewährt, Es wurde ihm die 
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Verfiigung der Staat.'lanwaltschaft Nflmberg-Fürth vom 21. Dezember 2011. in der ausgefiihrt 
ist, dass die Staatsanwaltschaft von einem eigenen Antrag des Edward Braun ausgeht und den 
An-gag schon daher als unzulässig ansieht, zur Kenntnisnahme übersandt. Der als Antragstel
ler angesehene Edward Braun hätte daher Gelegenheit gehabt klaaustellert, dass sein Antrag 
missverstanden worden sei. Eine Äußerung des ·Edward Braun ZJlI' Verfllgung· vom 5. Januar 
2012 ging nicht ein. Der abgele~te Richter hat also durch die Mitwirkung an der Entschei
dung der 7. Strafkammer des Landgerichts Regensburg in der damaligen Besetzung keinen 
Anlass dazu gegeben, 8l1S Sicht eines vernünftigen Betejligten Misstrauen ~n seine Unpartei
lichkeit zu begründen. 

Im Übrigen rechtfertigen auch in einer Zwischenentscheidung oder in einern anhängigen Ver
fahren geäußerte Rechtsansichten die ~blehnung in ~r Regel nicht, selbst wenn sie auf einem 
tat'lächlichen Irrtum oder auf einer unrichtigen oder sogar unhaltbaren Rechtsmeinung beru
hen, sofern sie nicht völlig abwegig sind (vgl. Meyer-~ßnel', a.a.O., § 24, Rz. 14). Selbst 
wenn man die Entscheidung der 7. Strafkammer des · Landgerichts Regensburg in der damali
gen Besetzung vom 25. Januar 2012 als auf einem Irrtum beruhend ansehen s01lte, enthält sie 
keine völlig abwegige oder gar willkürliche Rechtsansicht, w~ sich auch daraus ergibt, dass 
diese Ansicht im Vorfeld von der Staatsanwaltschaft NUrnberg-Fih'th sowie im Beschwerde
verfahren 'Von der Generalstaatsanwaltscbaft Nümbcrg in der VerfUgung vom 12. März 2012 
vertreten wurde. 

Schließiich wurde durch die Entscheidung der ·Kammer die Eingabe des Edwatd. Braun auch 
nicht der aufklärenden Tätigkeit der Ermittlungsbehörden entzogen. 

am Landgericht 

. 
' .. 

Richter am 
Landgericht 

\ " 

Frß 

Richterin am 
Landgericht 
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